
Auch das vor den Toren der Stadt Luxemburg gelegene Kloster Bonnevoie46

visitierte der Abt von Weiler-Bettnach. Es verwundert nicht, daß er 1331 den

Güterverkauf Bonnevoies an das Stift Münstermaifeld47 besiegelte und demnach

Bonnevoie visitierte, präsidierte mit Thomas von Luxemburg doch ein mit den

Verhältnissen in Luxemburg wohlvertrauter Abt der lothringischen Zisterze. Ein
Jahrhundert später beschäftigte sich das Generalkapitel auf Bitte der Äbtissin von

Bonnevoie mit einer soror Elisabeth , die per abbatem Villerii commissarium ad

Ordinem recepta in praefato Bonae viae monasterio sei48 . Der Weiler-Bettnacher

Abt Johannes von Luxemburg wurde gemeinsam mit dem Abt von Himmerod 1456

beauftragt, die ehemalige Äbtissin von Freistroff und vier ihrer Nonnen, die sich in

Bonnevoie aufhielten, auf andere Klöster zu verteilen49 . Grund dafür war die

Schuldenlast des Klosters. Wie schon 1331 machte man sich die Herkunft des

Abtes zunutze. Abt Johannes von Sierck trat 1480 zusammen mit einem Notar des
Gerichts zu Metz als Schlichter im Interesse der beiden Klöster Bonnevoie und

Heiliggeist in Luxemburg auf50 . Er handelte dabei nicht im Auftrag des

Generalkapitels, sondern wohl auf die direkte Bitte der Äbtissin von Bonnevoie hin.
Kontrahent der beiden Klöster war der Pfarrer Mathias Lynich aus Cattenom, wo
Bonnevoie und Weiler-Bettnach Güter besaßen. Die vor dem Metzer Offizialat
verhandelte Auseinandersetzung wurde zugunsten der Frauenklöster entschieden.

Zwei Beschlüsse des Generalkapitels von 1513 und 1514 beziehen sich vermutlich
auf den gleichen Zehntstreit zwischen Bonnevoie und Clairefontaine, zumal in

beiden Fällen die Äbte von Weiler-Bettnach und Freistroff mit der Untersuchung

betraut wurden51
. Insgesamt vier Sitzungen fanden statt, ehe sie im August 1514

ein Urteil fällten52 , mit dem man in Clairefontaine offenbar nicht zufrieden war und
deshalb erneut an die Äbteversammlung in Citeaux appellierte. Bemerkenswert ist,

daß in all den Fällen, in denen Weiler-Bettnacher Äbte in Bonnevoie tätig wurden,

deren Herkunft ein entscheidendes Kriterium gewesen sein dürfte. Dreimal
stammten sie aus Luxemburg, auch Sierck liegt nur wenige Kilometer entfernt.

Gleiches wurde schon bei Himmerod sichtbar, auch die Übertragung der

Paternitätsrechte über das Trierer Stadtkloster Löwenbrücken soll zu der Zeit
erfolgt sein, als mit Petrus de Ponte ein Angehöriger eines der bedeutendsten

Trierer Geschlechter die Abtswürde in Weiler-Bettnach bekleidete. Bezüglich der

4^ Bonnevoie scheint nur zeitweise im 14. Jh. Himmerod unterstanden zu haben (A. SCHNEIDER:
Himmerod, S. 46), im übrigen scheint es direkt von Citeaux seine Weisungen erhalten zu haben

(WINTER, Bd. III, S. 176).
47 LHAK 144 Nr. 205.
48 CANIVEZ IV, S. 332 (1429,41).
49 CANIVEZ IV, S. 729 (1456,11).
50 ADM J 1870 [1480 II 28].
51 CANIVEZ VI, S. 437 (1513,14) und S. 462 (1514,32).
52 GOFFINET: Cartulaire de Clairefontaine, S. 232 Nr. 232 [1514 VIII 29]. Ein Treffen fand in Cat¬

tenom statt, zweimal kam man in Metz zusammen; der Ort der Abschlußsitzung ist nicht überlie¬
fert. GOFFINET: Ancienne abbaye, S. 10, spricht fälschlich lediglich von zwei Begegnungen in

Cattenom.
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